
Mit dem, was alsdann von der Erbschaft noch vorhanden seyn

möchte, zn begnügen verbunden seyn sollen.
Alle diejenigen, welche an die Naci lassenschafr des gedachten

Heinrich Loggen eine Forderung zu haben vermeynen, werdm
ebenfalls vorgeladen, solche in dem näm■ìchell Termin, am
i6ren August d. Z., anzumelden und zu justlficiren, oder sonst

zu erwarten, daß di-jenigen, welche in diesem Termin nicht
erscheinen, unit allen ihren erwanigen Forderungen an den
Nachlaß präcludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen

auferlegt werden wird.
Interessenten, denen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden

die hiesigen Herren Iustiz-Commissarien, Landsyndicus Duden,
Landgerichts -'Assessor Ganresweiler und Richter Elnkcß zu Be-

sorgung ihrer Aufträge in Vorschlag gebracht.
Wesel, im Gouvernements-Gericht, den 6ten April i?,oz.

ip e n riet.

Avertissement.

Nachdem in des Churfürst!. Sachs, penftonirten Hauptmanns,
Herrn Stephan von Kotzlowski, commißionswei-e aühier an-
hängiger VerlassenschastL-Sache, da nach des Verstorbenen an»
i9teu December i794 all hi er erfolgtem Ableben dessen Nachlaß
bey der Abwesenheit seiner angeblichen Incestar-Erben von hie-
sigem Amte in gerichtliche Verwahrung genommen, und nach

dieser zur Ausfindigmachung der von deut Verstorbenen hinter-
lassenen Bruder von mir angewendeten vergeblichen Bemühung
auf Ansuchen des hiezu verordneten .Verlassenschafts - Vertreters
nunmehr mir Eröffnung des Edictal-Prozesses verfahren, hier-

bey sowohl des Eillgangs genannten Herrn Hauptmanns vcn
Kotzlowski Intestat-Lrben, und unter diesen insonderheit dessen
angeblich hinterlassene beyden Brüder, und zwar namentlich

Herr Thaddeus von Ketzlowski, oder dafern sie nicht mehr am
Leben waren, deren Descendenten, als auch überhaupt alle und

jede, welche sonst ex Jure crediti, vcl alia qiiacunque causa
an des verstorbenen Herrn Hauprmanus von Kotzlowski Nach-
laß gegründete Ansprüche zu haben vermeynen, unter der Ver-
warnung der Präclusion und bey Verlust ihrer erwanigen An-

fprüche, auch reix. der Rechrswohlthar der Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand, sowohl

auf den Drey und Zwanzigsten Zunii 1822,
zur An- und Ausführung ihrer Erbansprüche und Veybringung
der erforderlichen Legitimation, als auf

den Sechszehnren October 1822,
zur Anhörung eines Urtels oder Bescheides vor das Churfürst!.

Sachs. Amr avisier, mittelst der nicht nur allda, sondern auch
an den Rathhäusern zu Leipzig, Wirrenberg, Eilenburg, Alten-
burg, Berlin, Warschau und Lemberg in Gallizien angeschla-

genen Edicralien vorgeladen worden sind; so wird solches zu
jedermanns Wissenschaft hiedurch bekannt gemacht.

Amr Dresden, am i4ten Iulii 1821.

Da der ehemals bey hiesiger Fürst!. Universitär als Pro-
fessor der Orientalischen Sprachen angestellt gewesene Geheime
Regierungsrath Hezel bey seinem Abzüge von hier nach Dor-

par sein sämmtliches, in hiesigen Fürst!. Landen zurückgelasse-
nes Vermögen Fürsil. academischem Gerichte dahier mir der
Erklärung übergeben har. daß dasselbe nach rechtlichen Grund-

lätzen, unrer seine sämmtlichen Gläubiger vertheilt werden möge,
vaß er aber alle diejenigen, welche aus demselben entweder gar
nicht, oder doch nicht genügende Befriedigung erhalten wür-
*"l, von Dorpat aus ohnfehlbar befriedigen werde, und des-

halb von unterzeichnetem Gerichte terminus ad liquidan-
Qum auf Montag, den zweyten August, Nachmittags 2 Uhr,
anberaumt worden, so werden alle diejenigen, welche an be-

lagtes Vermögen aus irgend einem Grunde rechtliche Ansprüche
i" haben vermeynen sollten, hiedurch in gedachtem Termine

entweder in Person, oder durch hinlänglich Bevollmächtigte
>u erscheinen, ihre habenden Ansprüche gebührend an- und

Uhren, und darüber mit dem dazu bestellten Contradictor,
r-chtlscher Ordnung nach, ju verfahren, mir der Bemerkung
'Ulgesordert, daß die Nichterscheinenken von der Theilnahme

Vermögens-Masse ausgeschlossen »u werden sich zu ge-
^"igen haben. Giessen, den 26sten April 1802.

— Fürstlich Hessische Universität dahier.

der von hier gebürtige Johann Benjamin Schmaltz
"Nt 2ahr 1784, da er von Amsterdam nach Ostindien ge-

ä" wollen gemeldet, weiter n'chrs von sich hören lassen,
"llnnrehro von dessen leiblichen Geschwistern auf seine To-

des - Erklärung angetragen worden i so wird besagter Johann
Benjamin Schmaltz oder des,en etwanige LeideSerben hiedurch

perernrorie vorgeladen, sich von Dato an innerhalb zwey
Jahren in Persoir oder durch hinreichende Bevollmächtigte bey
dem Waysengerichre hiestlbst zu nrelden und die bednfige Legi-
timation beyzubringen, unter der Verwarnung, daß widrigen-
falls besirgrer Verschollener in der am Montage nach Marrink
1803 abzulassenden Urrhel für rodr erklirr und denen ohnehin

unbedeutender Antheil an dem väterlichen Nachlaß seinen Ge-

schwistern werde zuerkannt werden.
Stralsund, dr■ isren Ocrvber 1821.

(L. S.)

Verordnete zum Waysengerichre Hieselbst.

Wir l^rlederioh Franz, von GorceS Gnaden Herzog z«
Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratze»

bürg, ailch Graf zu Schwerin der Lande Rostock uni
Srargard Herr rc.

Cirircll alle und jede, welche an den Nachlaß Unsers hieftlbst
am i^ten März d. 2- ohne Hinterlassung gegenwärtiger oder
geriuasam bekannter Erben verstorbenen Cammer-Secrerarii,

Hosrarhs Christian Gorrlod Schildr, ex capite heredlta-
tis, dominii, hypothec*, crediti, ßve ex alle quacun-
que causa Ansprache machen zu könneu vermeynen , auf un-
rerthänigste Bitte des Doctoris Dreves Hieselbst, als ex offi-
cio interimiftice bestellten Curatoris hujus hereditatis

jacentis, hi emir gnädigst auch ernstlich und wollen, daß sie in
dem ad profitendum et liqiiidaiidum auf den agsten Zulii
a. c. anberahmren Termino peremtorio Morgens auf hie-
siger Unserer Justiz - Canzley, nach Abends vorher bey Unsern

verordneten Canzley - Dicecrore, Vire-Directors und Rathen
geschehener Meldung, entweder in Person oder durch genug-
sam Bevollmächtigte unausbleiblich erscheinen, ihre Ansprüche

specifics profiriren, auch rechrshinlänglich bescheinigen, oder
in desserl Entstehung gewärtigen sollen, daß sie mir Auferle-
gung eines ewigen Stillschweigens fur stets werderr präcludirer
werden.

Wornach ein jeder sich zu richten, Banna Schwerin, den
Zten April 1822.

(D. 8.)

Ad IVkanäLtum Serenissimi prerprinm.
Herzog!. Mecklenburgische, zur Justiz - Kanzeley

verordnete Director, Lice - Director und
Räthe.

F. v. Qertzen.

2- Plate.

Wann der mit einem lHandlungs-Passe deS Schutzjuden Meyer

Vehrend hiefelbst, den Hausier-Hände! angeblich auf eigene
Rechnung betriebene Jüdische Handelsknechr Isaac Jacob,
aus hiesigem Orre gebürtig, sich außer Stande erkläret, den
genannten Meyer Vehrend wegen namhafter Geld- und Waa-

ren-Forderungen noch sonst irgend jemand feiner Gläubiger

befriedigen zu können, und sich deshalb zur Abtretung seines
ganzen Vermögens erboten har, daher denn auch. auf vorher-
gegangenen Anruf des genannten Gläubigers, die erforderliche

Vorkehr zur Sicherheit der Masse getroffen worden; als wer-
den in Folge dieser angeborenen Ceßion, mit Sisiirung der Par-
riculair - Klagen, alle und jede, welche an den Cedenren und
dessen Vermögen ans irgend einem nur erdenk ichen Grunde

rechtliche Ansprache oder Forderungen haben, so ad liquidan-

dum sub poena _j>ræclusi et perpetui silentii „ cl5 zur
rechtsgekiüalichen Specification und Bescheinigung ihrer Forde-
rungen, Beb potna deieiidi receffus, vel rejectionis
Exhibit! ab Actis, dann ab.r auch der Schuldner st:bst, um
persönlich auf jeden llgllidirren Posten rein, unumwund.n und
nicht zweifelhaft zu antworten, und daferne ( reditores in
termino praefixo Wider die Ceßion etwas Erhebliches nicl-r

einzuwenden vermögren, uur den in der Hoff und Ländgerichrs-
Ordnung, 7.. II., Tit. 45. §. 5 et 6, vorgeschriebenen Manife-

starions-Eid zu leisten, auf den 7ten Zulii d. Z. Lormiltags

um 9 Uhr auf hiesiger Gerichts stirb? zu ertheilten, hredurch
öffentlich geladen. Gnoyen im Herzogthum Mecklenburgr
Schwerin, den 6ren May 1822.

^ H-rzogl. Stadtgericht.

Wir, Bürgerrneister und Rach der Kanserlîch-n und des heil

Reichs freyen Stadt B-r.-men, fügen hiemik zu wiss-u was-

maßen über des sich heim■îch von hier entfirnren hiesigen Dur-


